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Amt Geltinger Bucht �  Holmlück 2 �  24972 Steinbergkirche    Steinbergkirche, den 29.11.2021 
  
Herrn 
Thomas Friedlein 
 
ausschließlich per Mail  
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Ihre Nachricht vom 18.07.2018 Mein Zeichen/ Meine Nachricht vom 
 
Antrag  auf  freien  Zugang  zu  Informationen  gem.  §  3  Informationszugangsgesetz 
für das Land Schleswig-Holstein vom 19.01.2012 (IZG-SH, GVOBl. 2012, S.89)  
hier: Unterlagen zum Schulentwicklungskonzept 2030 
 
Sehr geehrter Herr Friedlein, 
 
ich beziehe mich auf Ihre Mail vom 16.11.2021, mit dem Sie den o.a. Antrag auf freien 
Zugang  zu  Informationen  gemäß  §  3  IZG-SH stellen.  Ein Verweis  auf das  VIG  entfällt, 
da es aufgrund des Sachverhalts nicht zum Tragen kommt. 
 
Nach § 1 Absatz 1 IZG-SH ist es Zweck des Gesetzes, den rechtlichen Rahmen für den 
freien  Zugang  zu  Informationen  bei  informationspflichtigen  Stellen  sowie  für  die  Veröf-
fentlichung und Verbreitung dieser Informationen zu schaffen. 
 
Ihrem Antrag auf freien Zugang zu Informationen nach § 3 IZG-SH wird stattgegeben. 
Im  Amt  Geltinger  Bucht  bin  ich  für  die  Beantwortung  von  Anträgen  nach  dem  IZG-SH 
zuständig, so dass Sie von mir die folgenden Antworten auf Ihre Anfrage erhalten: 
 
Aktuell befindet sich die Schulentwicklungsplanung in der sogenannten Phase 0, bei der 
zunächst alle wichtigen Fakten zu der aktuellen Situation der Schulen sowie der Vorga-
ben  aufgrund  des  Rechtsanspruchs  auf  den  offenen  Ganztag  ab  2026  zusammenge-
stellt  wurden.  Die  Kriterien,  die  zu  einem  Beschlussvorschlag  für  die  Schließung  eines 
Schulstandortes bzw. den Erhalt aller Standorte führen könnten, werden erst in 2022 in 
weiteren Schritten erarbeitet. Dazu wird gemäß des Beschlusses des Amtsausschusses 
vom  24.11.2021  eine  Arbeitsgruppe  gebildet.  In  dieser  Arbeitsgruppe  werden  neben 
Mitgliedern  aus  dem  Schulausschuss,  die  Schulleitungen,  Elternvertreter  sowie  fach-
übergreifend auch Mitarbeiter aus der Verwaltung eingebunden werden. 
 
Ich füge Ihnen folgende Unterlagen an: 
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a) Fotoprotokoll des Workshops zur Schulentwicklung vom 03.05.2019 
b) Aufstellung der Arbeitsgruppe Schulen 2030 vom 30.01.2020 
c) Protokollauszug des Schulausschusses vom 11.11.2020 (TOP 10) 
d)  Zusammenstellung  von  Unterlagen,  die  zur  Auswahl  des  aktuellen  Planungsbüros 
zur  Verfügung  gestellt  wurden  und  aus  der  Schulentwicklungsplanung  des  Kreises 
Schleswig-Flensburg resultieren 
e) Abschlussbericht von lernenbrauchtraum vom November 2021  
 
Den Abschlussbericht können Sie auch über das Bürgerinfo der Amtsverwaltung einse-
hen,  er  ist  dort  Bestandteil  der  Aktenmappe  zur  Sitzung  des  Schulausschusses  vom 
15.11.2021.  
 
Kostenentscheidung 
 
Gemäß  §  12  Abs.  1,  S.1  und  Abs.  3  IZG-SH  iVm  §  2  der  Landesverordnung  wird  von 
der Erhebung von Auslagen wegen Geringfügigkeit abgesehen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe Widerspruch 
gem.  §  7  Abs.  2  IZG-SH  iVm  §§  68  ff  Verwaltungsgerichtsordnung  schriftlich  oder  zur 
Niederschrift beim Amtsvorsteher des Amtes Geltinger Bucht, Holmlück 2, 24972 Stein-
bergkirche erhoben werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 

███
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